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Anfrage 

Trotz des illegalen Abrisses – städtischer Auftrag für Uhrmacherhäusl-Eigentümer? 

Der illegale Abriss des denkmalgeschützten Uhrmacherhäusls in Giesing hat tiefe Wunden 
in der Stadt hinterlassen. Jeden Monat treffen sich auch knapp drei Jahre nach dem Ab-
bruch zahlreiche engagierte Bürgerinnen und Bürger zu Mahnwachen und haben Bürger-
initiativen gegründet. Das Signal war und ist mehr als eindeutig – so ein respektloser Um-
gang mit der Münchner Stadtgeschichte darf sich nicht wiederholen. Die Landeshauptstadt 
München muss hart gegen die Verantwortlichen vorgehen.  

Doch heute berichten einige große Tageszeitungen, dass die städtische Wohnbaugesell-
schaft GEWOFAG dem Investor, gegen den wegen des illegalen Abrisses noch ein Ge-
richtsverfahren läuft, einen Großauftrag erteilt hat. Die Rohrreinigunsfirma des Eigentü-
mers hätte sich um 35 000 Wohnungen kümmern sollen. Erst infolge des öffentlichen 
Drucks wurde der Vertrag aufgekündigt. 

Daher fragen wir den Oberbürgermeister: 

1. Wurde dem Aufsichtsrat, dem einige Stadträte der großen Fraktionen angehören, 
die Vergabe des Großauftrages an den Uhrmacherhäusl-Eigentümer vorgelegt? 
Wenn nein, warum wurden sie bei diesem heiklen Sonderfall nicht involviert? 

2. Wussten die Geschäftsführer der GEWOFAG von der Vergabe des Auftrages an 
einen Investor, gegen die Stadt momentan vor Gericht klagt? Wenn nein, warum 
wurden sie bei diesem heiklen Sonderfall nicht involviert? 

3. Gibt es andere Aufträge der GEWOFAG, die an den Investor vergeben wurden? 
4. Gab es bei der Vergabe eine Einzelfallprüfung? Wenn nein, in welchen Fällen wer-

den die Vergaben detaillierter geprüft? 
5. Welche Folgen hat es für die GEWOFAG und damit für die Landeshauptstadt Mün-

chen, wenn bereits erfolgte Vergaben zurückgezogen werden? Gibt es Schadens-
ersatzansprüche gegen die GEWOFAG? Wenn ja, in welcher Höhe? 

6. Kann die Vergabe kurzfristig an ein anderes Unternehmen übertragen werden? 
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